
Den Arbeitnehmern wird aber durch den FDGB erklärt, 
daß Verbesserungen der Produktion sich zunächst nicht 
in voller Höhe in der Lohntüte des einzelnen Arbeiters 
ausdrücken dürften. Persönliche egoistische Forderun
gen nach einem möglichst hohen Anteil am Volksein
kommen lägen weder im  Sinne der Klassensolidarität, 
noch seien sie Ausdruck einer hohen sozialistischen  
Moral.
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A us: „W as dient der K lasse und D ir?“
T rotz allem  g ibt es aber auch noch die Auffassung, daß 
V erbesserungen in der Produktion nur dann von N utzen 
seien, wenn sie sich unm ittelbar in voller Höhe in der 
Lohntüte des einzelnen A rbeiters ausdrücken. E rfo rdert 
die V erbesserung des Lebens aber nicht vor allem auch 
eine E rw eiterung der Produktionsm öglichkeiten, um 
m ehr und neue P rodukte zu schaffen, die das Leben ver
schönen, unsere A rbeiter-und-Bauern-M acht stärken, 
und uns auf dem W eg zum Sozialismus voranbringen? 
Dieses Vorhaben erfü llt sich jedoch nicht von selbst. Es 
kann auch nicht das W erk einiger weniger sein. Seine 
V erw irklichung is t vielm ehr die Aufgabe aller W erk
tä tigen.
Deshalb sind persönliche egoistische Forderungen nach 
einem m öglichst hohen A nteil am  Volkseinkommen, 
ohne eine entsprechende hohe A rbeitsleistung zu voll
bringen, weder im Sinne der K lassensolidarität noch ein 
A usdruck einer hohen sozialistischen Moral.

Quelle: „Tribüne“ N r. 5/1958 vom 7.1.1958.

Arbeitskräftelenkung und Arbeit in der Freizeit

Das Regim e is t nach wie vor darauf angewiesen, für 
bestim m te Aufgaben A rbeitskräfte zwangsweise ein
zusetzen, wenn auch von einer allgemeinen straffen A r
beitskräftelenkung kaum mehr gesprochen werden kann. 
Insbesondere zur Einbringung der Ernte werden all
jährlich A rbeitskräfte zwangsweise auf geboten, und 
zw ar sowohl Personen, die sonst nicht regelm äßig außer
halb ihres eigenen Hauses arbeiten, als auch Personen, 
die sonst in der Industrie beschäftigt sind.
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M inisterratsbeschluß vom 26. 8. 1954

D as P räsid ium  des M inisterrats beschloß am  26. A ugust 
1954 folgende M aßnahm en zur B ergung der E rn te :

3. E insatz von A rbeitskräften :
Zur restlosen B ergung der E rnte, zur sofortigen Durch
führung  des D rusches und der A blieferung sind zusätz
liche A rbeitskräftereserven  zu mobilisieren, und zw ar:
a )  Die Hilfe der Patenschaftsbetriebe, die O rganisie

rung  von freiw illigen E rn tehelfern  durch die 
N ationale F ron t und den D em okratischen Block.

b) E insatz von ständigen Brigaden von A rbeitsk räften  
aus Industriebetrieben.
Die R äte der Bezirke sind erm ächtigt, in A usnahm e
fällen Industriebetriebe zu r B ergung der E rn te  her
anzuziehen.
Die H eranziehung von Betrieben darf n u r erfolgen, 
wenn eine solche M aßnahm e zur V erhinderung des 
Verderbs dringend notwendig ist.

Quelle: „Tägliche Rundschau“ vom 27. 8. 1954.
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A nordnung
zur S icherung und F inanzierung des zusätzlichen 
A rbeitskräftebedarfs fü r  die Pflege- und E rn te 

arbeiten  in der Landw irtschaft
vom 2. 6. 1956 

in der F assung  der Ä nderungsanordnung vom 16.9.1957 
(GBl. H  S. 277)

Zur Befriedigung des zusätzlichen A rbeitskräftebedarfs 
in der L andw irtschaft w ird im  Einvernehm en m it dem 
M inister fü r A rbeit und Berufsausbildung, dem M inister 
der F inanzen und dem M inister fü r Handel und V er
sorgung folgendes angeordnet:

§ 1
W erbung und Lenkung 

von örtlichen A rbeitskraftreserven
(1) Die Vorsitzenden der R äte  der Kreise sind fü r die 
W erbung und Lenkung zusätzlicher A rbeitsk räfte  zur 
D urchführung der Pflege- und E rn tearbeiten  in der 
L andw irtschaft verantw ortlich. Der B edarf an A rbeits
k rä ften  ist zu decken:

a) durch W erbung der nichtarbeitenden Landbevöl
kerung, wie z. B. der Fam ilienangehörigen der Ge
nossenschaftsbauern und der Landarbeiter;

b) durch W erbung von H ausfrauen, Sozialfürsorge
em pfängern und R entnern;

c) durch W erbung von Jugendlichen.

A ußerdem  sind Solidaritätseinsätze der Bevölkerung 
und P atenschaftseinsätze der Betriebe, staatlichen V er
w altungen und Schulen außerhalb der A rbeitszeit zu 
organisieren.

(2) Die A bteilungen Land- und F o rstw irtschaft der 
R äte  der Bezirke und K reise haben dafü r zu sorgen, 
daß die D irektoren der VEG, Leiter der ÖLB und Vor
sitzenden der LPG auf der Grundlage des A rbeitsk räfte
bedarfs ih rer Betriebe durch A ussprachen m it dem in 
Abs. 1 genannten Personenkreis die erforderlichen zu
sätzlichen A rbeitsk räfte  werben.

(3) Den O rtsvorständen der VdgB (BHG) und den 
O rtsausschüssen der N ationalen F ron t w ird empfohlen, 
die W erbung von A rbeitsk räften  durch A ussprachen m it 
dem unter Abs. 1 Buchstaben a  und b genannten P e r
sonenkreis zu un terstü tzen . D er F D J w ird empfohlen, 
die W erbung von A rbeitsk räften  durch A ussprachen 
m it der Jugend zu unterstü tzen.
(4) F ü r die O rganisierung der W erbung und die Len
kung zusätzlicher A rbeitsk räfte  innerhalb eines K reises 
is t die A bteilung Land- und F o rstw irtschaft beim R a t 
des Kreises, fü r  die Lenkung innerhalb des Bezirkes die 
A bteilung Land- und F o rstw irtschaft beim R a t des Be
zirkes verantw ortlich. Der E insatz zusätzlicher A rbeits
k rä fte  h a t grundsätzlich über die D ispatcher der MTS 
zu erfolgen. Die R äte  der Kreise, A bteilung Land- und 
F orstw irtschaft, sind verpflichtet, die MTS im K reis 
rechtzeitig  über bevorstehende E insätze zusätzlicher 
A rbeitsk räfte  zu unterrichten, um den MTS einen en t
sprechenden E insatz von G roßm aschinen zu erm ög
lichen. Die Abteilungen A rbeit und Berufsausbildung 
bei den R äten  der Bezirke und Kreise haben die A btei
lungen Land- und F orstw irtschaft bei der W erbung zu
sätzlicher A rbeitsk räfte  aus den Reihen der A rbeit
suchenden und Jugendlichen zu un terstü tzen . Die ge
worbenen A rbeitsk räfte  sind den Abteilungen Land- 
und F orstw irtschaft zu melden.
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